
Anlage 1 zur Drucksache 10/431

S a t z u n g

vom                     

zur 1. Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Kalkar

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 15. November 2016 (GV NRW S. 966), der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV 
NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GV NRW S. 1150), und 
des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. August 
1999 (GV NRW S. 524), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 8. Dezember 2015 (GV 
NRW S. 836) hat der Rat der Stadt Kalkar in seiner Sitzung am                     folgende Sat-
zung zur 1. Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Kalkar beschlossen:

Art. I

1. Die Präambel erhält folgende Fassung:

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. November 2016 (GV NRW S. 966), der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S. 712/ SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 
(GV NRW S. 1150), und des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land NRW vom 
23. August 1999 (GV NRW S. 524), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 8. Dezem-
ber 2015 (GV NRW S. 836), hat der Rat der Stadt Kalkar in seiner Sitzung vom 
17.12.2001 folgende Verwaltungsgebührensatzung beschlossen:

2. § 7 erhält folgende Fassung:

(1) Die Gebühr wird mit der Erbringung der Leistung fällig.

(2) Vor Fälligkeit kann von dem Gebührenschuldner eine Sicherheitsleistung bis zur 
Höhe der für die Leistung entstehenden Gebühr verlangt werden.

(3) Der Gebührenschuldner hat Anspruch auf eine Quittung.



3. Der Gebührentarif (Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Kalkar) erhält 
folgende Fassung

Tarif-
Nr.

Gegenstand Gebühr Euro

1. Vervielfältigungen und Auszüge

a) Fotokopien und Ausdrucke bis zum Format DIN A 4 
- für die ersten 10 Seiten jeweils
- ab der 11. Seite jeweils

0,80
0,50

b) Bei größerem Format als DIN A 4 für jede Seite 1,10

c) Farbkopien und -ausdrucke
- im Format DIN A 4
- im Format DIN A 3
- im Format DIN A 2

1,40
1,80
2,80

d) Für individuell zusammengestellte Auszüge aus 
Schriftstücken oder Dateien wird eine Gebühr nach 
dem Zeitaufwand erhoben, der bei durchschnittlicher 
Arbeitsleistung zur Herstellung benötigt wird.

Die Gebühr beträgt für je angefangene 15 Minuten 11,50

2. Beglaubigungen

a) Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen 3,00

b) Beglaubigungen von Abschriften, Auszügen, Ablich-
tungen, Zeichnungen, Plänen je Seite 5,50

Die Gebühren nach Buchstaben a) und b) ermäßigen
sich bei mehrfachen Beglaubigungen derselben Vorla-
ge ab der zweiten Beglaubigung um 50 %

3. Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Aus-
nahmebewilligungen und Bescheinigungen, soweit 
nicht eine andere Gebühr oder Gebührenfreiheit 
vorgeschrieben ist

je angefangene halbe Stunde 28,00

4. Erteilung von Vorrangseinräumungen und Lö-
schungsbewilligungen, Freigabeerklärungen und 
sonstige Erklärungen für das Grundbuch
(z. B. Bescheinigung zum Nichtbestehen/zur Nicht-
ausübung  eines Vorkaufsrechts nach § 28 Abs. 1 
S. 3 BauGB)

je angefangene halbe Stunde 30,00

5. Erteilung von Zweitausfertigungen von Bescheini-
gungen etc.

4,00



Tarif-
Nr.

Gegenstand Gebühr Euro

6. Ersatz für verlorene oder unbrauchbar gewordene 
Hundesteuermarken 5,50

7. Feststellungen aus Konten und Akten

je angefangene halbe Stunde 28,00

8. Genehmigung und Überwachung von Arbeiten, die 
für Rechnung Dritter von Unternehmen an Straßen, 
Plätzen, Kanälen und sonstigen Anlagen ausge-
führt werden

je angefangene halbe Stunde 28,00

9. Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten, Bau-
leitungen, Auszüge, technische Arbeiten, und zwar 
für

a) Büroarbeiten je angefangene halbe Stunde 28,00

b) Außenarbeiten je angefangene halbe Stunde 28,00

c)
Gehilfenstunden zur Vorhaltung und Beförderung von 
Geräten je angefangene halbe Stunde 21,50

10. Abgabe von Leistungsverzeichnissen bei öffentli-
chen Ausschreibungen

für jede angefangene Seite 0,35

11. Kopien und Plots

a) DIN A 4 9,50

b) DIN A 3 10,00

c) DIN A 2 12,00

d) DIN A 1 14,00

e) DIN A 0 16,00

Für transparente Lichtpausen und farbige Ausdrucke 
per Plotter wird jeweils die doppelte Gebühr erhoben.

12.
Anfertigung von Abschriften und Auszügen aus 
Archivgut, Übertragungen in moderne Schrift und
Übersetzungen

je angefangene halbe Stunde 28,00



Tarif-
Nr.

Gegenstand Gebühr
Euro

13.
Bereitstellung von Dateien per E-Mail oder Daten-
träger

je angefangene 10 Minuten 9,50

14.
Entgegennahme, Prüfung, Ausfüllung des Antrags 
auf Befreiung von dem Rundfunkbeitrag (Hörfunk 
und Fernsehen)

7,50

15. Personenstandswesen

a) Prüfung der Ehevoraussetzungen bei der Anmeldung 
der Eheschließung oder bei der Ausstellung eines Ehe-
fähigkeitszeugnisses

60,00

b) Prüfung der Ehevoraussetzungen, wenn ausländisches 
Recht zu beachten ist

90,00

c) Vornahme der Eheschließung durch ein anderes als 
das für die Anmeldung der Eheschließung zuständige 
Standesamt

60,00

d) Vornahme der Eheschließung außerhalb der üblichen 
Öffnungszeiten des Standesamtes, ausgenommen bei 
lebensgefährlicher Erkrankung eines Erklärenden

80,00

e) Zuschlag für Trauungen an Samstagen 50,00

f) Zeremonielle Umwandlung einer Lebenspartnerschaft 
in eine Ehe 60,00

g) Beurkundung oder Beglaubigung einer Erklärung, Ein-
willigung oder Zustimmung zur Namensführung auf 
Grund familienrechtlicher Vorschriften

30,00

h) Erteilung einer Bescheinigung über eine Namensände-
rung oder über eine namensrechtliche Erklärung 10,00

i) Nachträgliche Beurkundung einer Eheschließung oder 
der Begründung einer Lebenspartnerschaft sowie einer 
Geburt nach §§ 34 bis 36 PStG oder eines Sterbefalls 
nach § 36 PStG

60,00

j) Aufnahme einer Niederschrift über eine eidesstattliche 
Versicherung 30,00

k) Erteilung einer beglaubigten Abschrift oder eines Aus-
zuges aus Personenstandsbuch oder den früheren 
Standesregistern oder Erteilung einer Personenstand-
surkunde

15,00

l) Für ein zweites oder jedes weitere Exemplar einer 
Personenstandsurkunde, einer Abschrift oder eines 
Auszuges, wenn es gleichzeitig beantragt und in einem 
Arbeitsgang hergestellt wird

7,50

m) Aufnahme eines Antrags für die Durchführung des Ver-
fahrens zur Anerkennung ausländischer Entscheidun-
gen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung

60,00



Tarif-
Nr.

Gegenstand Gebühr
Euro

16. Bürgschaften und Garantien 

Für die Übernahme von Bürgschaften und Garantien 
werden einmalige und laufende Gebühren erhoben.

a) Die einmalige Bearbeitungsgebühr beträgt 

mindestens jedoch
höchstens

0,5 v. H. des Bürg-
schafts- bzw. Garantie-
betrages,

250,00
10.000,00

b) Die laufende Verwaltungsgebühr beträgt
- bei der Übernahme von Bürgschaften

- bei der Übernahme von Garantien
  für jedes angefangene Kalenderhalbjahr 

1,0 v. H. des am Jahres-
beginn jeweils verbliebe-
nen Bürgschafts-
betrages,

0,5 v. H. des am Halbjah-
resbeginn verbrieften 
Garantiebetrages

Art. II

Die Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.




